
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/3/2 40R602/98w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1999

Norm

EO §74

GebAG §39

EO §349 Abs2

EO §275 Abs4 Z3

Rechtssatz

Der zur zwangsweisen Räumung vom Gerichtsvollzieher beigezogene Sachverständige (hier: Schätzmeister) handelt im

Gerichtsauftrag. Seine Honorierung erfolgt nach §§ 24 : GebAG. Vor gerichtlicher Bestimmung der

Sachverständigengebühren sind diese, auch wenn der Betreibendenvertreter dem Sachverständigen bereits einen Teil

gezahlt haben mag, der Partei noch nicht entstanden.

Entscheidungstexte

40 R 602/98w

Entscheidungstext LG für ZRS Wien 02.03.1999 40 R 602/98w

Schlagworte

Wertloserklärung; Schätzung, Delogierung, Begutachtung
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